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Senat von Berlin  Berlin, den 23.07.2019 
Fin I B 4 - BT 0022-1/2018-13-3 Tel.: 9020 3483 
 Wenke.Snelinski@senfin.berlin.de 

 
 

An die 
 
Vorsitzende des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 
über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 
SIWANA-Mittel: Erweiterung des Kapitels 9810, Globaltitel 82016 Eigenkapital-
zuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften und Grundstückser-
werbe um Zuschussmöglichkeiten an Wohnungsgenossenschaften zur bezirkli-
chen Vorkaufsrechtsausübung  
    
 
rote Nummer: neu 
 
Vorgang: neu 
 

 
 
Ansatz zu Kapitel 9810, Titel 82016 
(Globaltitel Eigenkapitalzuführungen an Wohnungsunternehmen und Grundstückser-
werbe) 
 

abgelaufene Haushaltsjahre (Ansatz 2017): 99.998.000,00 € 
laufendes Haushaltsjahr (fortgeschriebenes Soll): 97.035.068,07 € 
kommendes Haushaltsjahr:  0,00 € 
Ist der abgelaufenen Haushaltsjahre: 0,00 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0,00 € 
aktuelles Ist (Stand 01.07.2019): 0,00 € 

 
Ansatz zu Kapitel 9810, Titel 82017 
(Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften) 
 

abgelaufene Haushaltsjahre (Ansatz 2017): 1.000,00 € 
laufendes Haushaltsjahr (fortgeschriebenes Soll): 20.000.000,00 €1 
kommendes Haushaltsjahr: 0,00 € 
Ist der abgelaufenen Haushaltsjahre:  
Verfügungsbeschränkungen: 0,00 € 
aktuelles Ist (Stand: 01.07.2019): 0,00 € 

                                                 
1 Verstärkung des Ansatzes i.H.v. 1.000 € um 19.999.000 € von SIWANA Verstärkungsreserve Titel 

97111, s. RN 1697 
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Ansatz zu Kapitel 9810, Titel 82018 
(Wahrnehmung von Vorkaufsrechten im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsvor-
haben, sonstige Grundstückserwerbe) 
 

abgelaufene Haushaltsjahre (Ansatz 2017): 1.000,00 € 
laufendes Haushaltsjahr (fortgeschriebenes Soll): 761.045,65 € 
kommendes Haushaltsjahr: 0,00 € 
Ist der abgelaufenen Haushaltsjahre: 2.202.886,28 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0,00 € 
aktuelles Ist (Stand 01.07.2019): 761.045,65 € 

 
 
 
 
I. Beschlussempfehlung: 

 
Der Hauptausschuss stimmt der Erweiterung der Mittelverwendung der SIWANA-Mit-
tel gemäß § 4a des Gesetzes über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur 
der Wachsenden Stadt und Errichtung eines Nachhaltigkeitsfonds (SIWANA Errich-
tungsG) um Zuschussmöglichkeiten an Wohnungsgenossenschaften zur bezirklichen 
Vorkaufsrechtsausübung zu.  
 
 

II. Bericht: 

 
A: Erläuterung des Globaltitels Eigenkapitalzuführungen an Wohnungsunter-
nehmen und Grundstückserwerbe sowie des Spezialtitels 82017 
 
Im SIWANA-Haushaltsplan stehen im Deckungskreis 33 bei den Titeln 82016, 82017 
und 82018 Mittel für Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsunternehmen 
und Grundstückserwerbe des Landes zur Verfügung. Die Titel 82017 (Eigenkapitalzu-
führungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften) und 82018 (Wahrnehmung von 
Vorkaufsrechten im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsvorhaben, sonstige Grund-
stückserwerbe) werden aus dem Globaltitel 82016 (Eigenkapitalzuführungen an Woh-
nungsunternehmen und Grundstückserwerbe) gespeist. 
 
Nachfolgende Übersicht gibt einen Überblick, welche Mittel aktuell mit Stand vom 
27.06.2019 noch zur Verfügung stehen: 
 

 Summe  Titel 82017  Titel 82018 

SIWANA III, Kapitel 9810, Titel 82016     100.000.000 €      

Nachtragshaushalt 2019, Kapitel 2990, 
Titel 91943 

      16.000.000 €      

Verstärkung Titel 82017 durch Ent-
nahme aus Verstärkungsreserve 

      20.000.000 €      

SIWANA V       88.500.000 €      

Verfügbare Mittel     224.500.000 €      
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Auszahlungen für Vorkaufsrechte         2.963.932 €        1.916.000 €        1.047.932 €  

Auszahlungen für sonstige Erwerbe                      - €      

Freie Mittel nach Auszahlungen     221.536.068 €      

Zusagen für Vorkaufsrechte       32.138.468 €      27.609.600 €        4.528.868 €  

Zusagen für sonstige Erwerbe     109.562.000 €    104.500.000 €        5.062.000 €  

Freie Mittel       79.835.600 €      

Planungen für Vorkaufsrechte       44.900.000 €        44.900.000 €  

Planungen für sonstige Erwerbe         9.862.000 €        9.862.000 €    

Mittel nach Auszahlungen, Zusagen, 
Planungen 

      25.073.600 €      

 
Ein Folgebericht zur Finanzierung der Ausübung von Vorkaufsrechten und Grund-
stückserwerben wird dem Hauptausschuss zur Sitzung am 04.09.2019 vorgelegt (rote 
Nummer 1649 A).  
 

 
 

 

B: Erweiterung der Zweckbindung des Globaltitels 82016 für Wohnungsgenos-
senschaften 
 
Bedingt durch stark gestiegende Grundstückspreise insbesondere in Gebieten 
innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings können die städtischen Wohnungsbau-
gesellschaften vielfach wegen mangelnder Wirtschaftlichkeit nicht als begünstigte 
Dritte bei der Ausübung von bezirklichen Vorkaufsrechten nach § 24 i.V.m. § 27a 
BauGB zur Verfügung stehen. Dies ist insbesondere für die jeweils betroffene 
Mieterschaft eines Vorkaufsobjektes keine befriedigende Lösung. Auch aus 
wohnungspolitischer und städtebaulicher Sicht ist dieser Entwicklung 
entgegenzuwirken.  
 
Aus diesem Umstand heraus hat sich mit Schwerpunkt im Bezirk Friedrichshain-
Kreuzberg eine neue Wohnungsgenossenschaft gegründet („Diese eG“). Ziel der 
„Diese eG“ ist es, ergänzend zu den städtischen Wohnungsbaugesellschaften als Drit-
terwerberin für das bezirkliche Vorkaufsrecht gemäß § 24 i.V.m. § 27a BauGB zur 
Verfügung zu stehen.  
 

Der Senat von Berlin unterstützt diese Form der Eigentumsbildung von Mieterinnen 
und Mietern und sieht Genossenschaften als wichtige Akteure für den Schutz vor 
Verdrängung und zum Erhalt der Berliner Mischung an. Die Ziele der sozialen Erhal-
tungsverordnungen können mit Wohnungsgenossenschaften erreicht werden. 
 
Daher sollen Wohnungsgenossenschaften mit einem Zuschuss in Höhe von bis zu 
10% des Kaufpreises aus dem Kapitel 9810, Titel 82016 zur Deckung einer 
Finanzierungslücke unterstützt werden können. Der Zuschuss zum Kaufpreis hat 
nachrangig zur bestehenden Genossenschaftsförderung zu erfolgen. Das heißt, 
zunächst sind alle Fördermöglichkeiten aus der Genossenschaftsförderung 
auszuschöpfen (siehe dazu Verwaltungsvorschriften für die Durchführung eines Pro-
jektaufrufs zur Förderung des genossenschaftlichen Wohnens in Berlin 2018, Mittel-
umfang 20 Mio. €, Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen - Anlage 1) 
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und ergänzend dazu kann ein Zuschuss zum Kaufpreis gewährt werden. Die 
inhaltliche Prüfung und die Ermittlung der Finanzierungslücke erfolgt durch die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zusammen mit der 
Investitionsbank Berlin ÄöR (IBB) im Rahmen der erforderlichen Prüfungen für die 
Zuschüsse der bestehenden Genossenschaftsförderung. Eine Doppelprüfung wird 
vermieden. Die Senatsverwaltung für Finanzen nimmt die Auszahlung des Zuschusses 
nach entsprechendem Ergebnis der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und 
Wohnen vor. 
 
Kumulativ müssen nachstehende Voraussetzungen für einen möglichen Zuschuss an 
eine Genossenschaft erfüllt sein: 
 
1. Das Vorkaufsobjekt befindet sich im Mileuschutzgebiet, der Bezirk hat folglich die 

Möglichkeit zur bezirklichen Vorkaufsrechtsausübung. 
2. Mit dem ursprünglichen Käufer kann keine Abwendungserklärung erwirkt werden. 

Prioritäres Ziel bleibt der Abschluss von Abwendungsvereinbarungen.  
3. Nach Prüfung des Objekts steht keine städtische Wohnungsbaugesellschaft als 

begünstigte Dritte zur Verfügung.  
4. Das Genossenschaftsmodell wird vom weitaus überwiegenden Teil der Bewohner-

schaft eines Vorkaufsrechtsobjektes gewollt. 
5. Vorrangige Förderung im Rahmen der bestehenden Genossenschaftsförderung.  
6. Der Zuschuss dient zur Schließung einer etwaig verbleibenden Finanzierungslü-

cke.  
7. Im Gegenzug erhält das Land Berlin Belegungsrechte, bei denen das Land Miete-

rinnen/ Mieter benennt. 
8. Das Land erhält ein im Grundbuch verankertes Vorkaufsrecht, falls die 

Genossenschaft veräußert. 
 

Die Bezeichnung des Titels 82017 wird dementsprechend wie folgt angepasst: 
„Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften und Förderung 
von Wohnungsgenossenschaften zwecks bezirklicher Vorkaufsrechtsausübung“. 
 
 

 

Senat von Berlin 

 

 

Michael Müller              Sandra Scheeres 

Regierender Bürgermeister            Senatorin für den Senator für Finanzen 
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